
Auf Beschluß des Präsidiums beruft der 
geschäftsführende Präsident die Volks
kammer ein.
Das Präsidium führt seine Geschäfte fort 
bis zum Zusammentritt der neuen Volks
kammer.

Artikel 59
Die Volkskammer prüft das Recht der 
Mitgliedschaft und entscheidet über die 
Gültigkeit der Wahlen.

Artikel во
Die Volkskammer bestellt für die Zeit, 
in der sie nicht versammelt ist, und nach 
Beendigung einer Wahlperiode oder nach 
der Auflösung der Volkskammer drei 
ständige Ausschüsse zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben, und zwar: 
einen Ausschuß für allgemeine Angele
genheiten,
einen Ausschuß für Wirtschafts- und 
Finanzfragen,
einen Ausschuß für auswärtige Angele
genheiten.
Diese Ausschüsse haben die Rechte von 
Untersuchungsausschüssen.

Artikel 61
Die Volkskammer faßt ihre Beschlüsse 
mit Stimmenmehrheit, soweit nicht in 
dieser Verfassung etwas anderes be
stimmt ist.
Sie ist beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. 

Artikel 6z
Die Verhandlungen der Volkskammer 
und ihrer Ausschüsse sind öffentlich. Ein 
Ausschluß der Öffentlichkeit findet in der 
Volkskammer auf Verlangen von zwei 
Dritteln der anwesenden Abgeordneten 
statt; in den Ausschüssen ist die Mehr
heit der Mitglieder notwendig.
Für wahrheitsgetreue Berichte über öf
fentliche Sitzungen der Volkskammer 
oder ihrer Ausschüsse kann niemand zur 
Verantwortung gezogen werden.

Artikel 63
Zur Zuständigkeit der Volkskammer ge
hören:
die Bestimmung der Grundsätze der Re
gierungspolitik und ihrer Durchführung; 
die Bestätigung, Überwachung und Ab
berufung der Regierung;

die Bestimmung der Grundsätze der Ver
waltung und die Überwachung der ge
samten Tätigkeit des Staates; 
das Recht zur Gesetzgebung, soweit nicht 
ein Volksentscheid stattfindet; 
die Beschlußfassung über den Staatshaus
halt, den Wirtschaftsplan, Anleihen und 
Staatskredite der Republik und die Zu
stimmung zu Staats Verträgen; 
der Erlaß von Amnestien; 
die Wahl des Staatsrates der Republik; 
die Wahl der Mitglieder des Obersten 
Gerichtshofes der Republik und des 
Obersten Staatsanwaltes der Republik 
sowie deren Abberufung.

Artikel 64
Die Volkskammer und jeder ihrer Aus
schüsse können die Anwesenheit des Mi
nisterpräsidenten, jedes Ministers, ihrer 
ständigen Vertreter und der Leiter der 
Verwaltungen der Republik zum Zwecke 
der Erteilung von Auskünften verlangen. 
Die Mitglieder der Regierung und die 
von ihnen bestellten Beauftragten haben 
zu den Sitzungen der Volkskammer und 
ihrer Ausschüsse jederzeit Zutritt.
Auf ihr Verlangen müssen die Regie
rungsvertreter während der Beratung 
auch außerhalb der Tagesordnung gehört 
werden. Sie unterstehen der Ordnungs
gewalt des Präsidenten.

Artikel 65
Zur Überwachung der Tätigkeit der 
Staatsorgane hat die Volkskammer das 
Recht und auf Antrag von einem Fünf
tel der gesetzlichen Zahl der Abgeord
neten die Pflicht, Untersuchungsausschüs
se einzusetzen. Diese Ausschüsse erheben 
die Beweise, die sie oder die Antrag
steller für erforderlich halten. Sie kön
nen zu diesem Zweck Beauftragte ent
senden.
Die Gerichte und die Verwaltungen sind 
verpflichtet, dem Ersuchen dieser Aus
schüsse oder ihrer Beauftragten um Be
weiserhebungen Folge zu leisten und 
ihre Akten auf Verlangen zur Einsicht
nahme vorzulegen.
Für die Beweiserhebungen der Unter
suchungsausschüsse finden die Vorschrif-
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